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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.09.1996 

Geschäftszahl 

92/15/0035 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 85/14/0038 E 22. September 1987 RS 7 

Stammrechtssatz 

Die Formulierung des Gesetzes bedeutet nicht, daß eine formell ordnungsmäßige Buchhaltung Voraussetzung 
für den Verlustvortrag ist, sondern daß ein Verlustvortrag für bilanzierende Einkommensteuerpflichtige immer 
dann zulässig ist, wenn der Verlust - allenfalls auch nach Korrektur der Buchhaltung durch den Steuerpflichtigen 
oder auf Grund einer Betriebsprüfung - seiner Höhe nach errechnet werden kann und das Ergebnis auch 
überprüfbar ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn keine Korrektur der Buchhaltung auf Grund einer 
abgabenbehördlichen Prüfung erfolgen konnte, sondern der Gewinn weitgehend durch griffweise und pauschale 
Schätzung ermittelt worden ist. Diesfalls kann von einem in seiner Höhe nach errechneten und auch 
überprüfbaren Verlust keine Rede sein (Hinweis auf E VfGH 3.3.1987, G 170-172/86). 


